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Stadt und Landkreis Coburg 
 

Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 
am 27. September 2009 

 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 

für den Wahlkreis 239 Coburg 
vom 6. März 2009 

 
Aufforderung zur Einreichung von 

Kreiswahlvorschlägen 
 
Gemäß § 19 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl 
I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. März 2008 (BGBl I S. 394), in Ver-
bindung mit § 32 der Bundeswahlordnung (BWO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 
(BGBl I S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 1 der 
Zweiten Verordnung zur Änderung der Bundeswahl-
ordnung und der Europawahlordnung vom 3. Dezem-
ber 2008 (BGBl I S. 2378), fordere ich hiermit die 
Parteien und die Wahlberechtigten zur möglichst früh-
zeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge auf. 
 
Die Kreiswahlvorschläge sind dem Kreiswahlleiter 
spätestens am 
 

23. Juli 2009, 18.00 Uhr 
 
schriftlich einzureichen.  

Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen zustän-
dige Dienststelle des Kreiswahlleiters befindet sich in 
der Stadt Coburg, Einwohneramt, Zimmer 309, Rosen-
gasse 1, 96450 Coburg. 
 
A. Voraussetzungen für die Einreichung von 

Kreiswahlvorschlägen 
 

1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und 
nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahlberech-
tigten eingereicht werden. Eine Partei kann in 
jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag 
einreichen. 
 

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder 
einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf-
grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen 
mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten 
waren, können als solche einen Kreiswahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 
29. Juni 2009 dem Bundeswahlleiter (Statisti-
sches Bundesamt, 65180 Wiesbaden) ihre Betei-
ligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben 
und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigen-
schaft festgestellt hat. 
 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem 
Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. 
Die Anzeige muss von mindestens drei Mitglie-
dern des Bundesvorstands, darunter dem Vor-
sitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine 
Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vor-
stand der jeweils obersten Parteiorganisation an 
die Stelle des Bundesvorstands. Die schriftliche 
Satzung und das schriftliche Programm der Partei 
sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße 
Bestellung des Vorstands sind der Anzeige bei-
zufügen. 
 

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 

1. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen 
eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann 
nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewer-
ber einer Partei kann in einem Kreiswahlvor-
schlag nur benannt werden, wer nicht Mitglied 
einer anderen Partei ist und in einer Mitglieder-
versammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers 
oder in einer besonderen oder allgemeinen Ver-
treterversammlung hierzu gewählt worden ist. Als 
Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer 
seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die 
Zustimmung ist unwiderruflich. 
 

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der 
Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Er muss 
enthalten: 
 

 a) den Familiennamen, Vornamen, Beruf oder 
Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und die 
Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers, 
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 b) den Namen der einreichenden Partei und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlä-
gen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 
 

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und 
Anschriften der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von min-
destens drei Mitgliedern des Vorstands des 
Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden 
oder seinem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in 
Bayern keinen Landesverband oder keine einheit-
liche Landesorganisation, so müssen die Kreis-
wahlvorschläge von den Vorständen der nächst-
niedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der 
Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet 
sein. Die Unterschriften des einreichenden Vor-
stands genügen, wenn er innerhalb der Ein-
reichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahl-
leiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende 
Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände 
vorliegt. 
 

5. Die Kreiswahlvorschläge der unter A.2. genann-
ten Parteien müssen außerdem von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahl-
berechtigung der Unterzeichner muss im Zeit-
punkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist 
bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags nach-
zuweisen. 
 

6. Andere Kreiswahlvorschläge müssen von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein 
(§ 20 Abs. 3 BWG), Nr. 5 Satz 2 gilt entspre-
chend. Hierbei haben drei Unterzeichner ihre 
Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst 
zu leisten. 
 

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorher-
gehenden Nummern 5 und 6 von mindestens 200 
Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14 zur BWO unter Beachtung des § 34 
Abs. 4 BWO zu erbringen. Auf jedem Formblatt 
für eine Unterstützungsunterschrift kann nur eine 
Unterschrift geleistet werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter 
kostenfrei geliefert. 
 
Bei der Anforderung sind Familienname, Vor-
namen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzu-
schlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der 
Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den 
Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß Art. 31 Abs. 7 Meldegesetz eingetragen 
ist, wird anstelle seiner Anschrift (Haupt-
wohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwen-
det; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. 
 
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, 
der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind 
außerdem bei Parteien deren Name und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kenn-
wort anzugeben. Die vorgenannten Angaben zum 
Bewerber und zum Wahlvorschlagsträger sind 
vom Kreiswahlleiter im Kopf der Formblätter zu 
vermerken. 

Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewer-
bers in einer Mitglieder- oder einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung zu 
bestätigen. 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt 
oder gesondert (nach dem Muster der Anlage 
14) eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde 
zur BWO beizufügen, dass er im Wahlkreis wahl-
berechtigt ist. 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahl-
vorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine 
Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen 
ungültig. 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst 
nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung unterzeich-
net werden. Vorher geleistete Unterschriften sind 
ungültig. 
 

8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 
 

 a) Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewer-
bers nach dem Muster der Anlage 15 zur 
BWO, dass er seiner Aufstellung zustimmt 
und für keinen anderen Wahlkreis seine 
Zustimmung zur Benennung als Bewerber 
gegeben hat, 
 

 b) eine Bescheinigung der zuständigen 
Gemeindebehörde nach dem Muster der 
Anlage 16 zur BWO, dass der Bewerber 
wählbar ist, 
 

 c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die 
Beschlussfassung der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung, in der der Bewerber 
aufgestellt worden ist, im Falle eines Ein-
spruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die 
wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 
Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Ver-
sicherung an Eides statt. Die Niederschrift 
soll nach dem Muster der Anlage 17 gefer-
tigt, die Versicherung an Eides statt nach 
dem Muster der Anlage 18 abgegeben 
werden. Ferner haben Parteien dem Kreis-
wahlvorschlag eine Versicherung an Eides 
statt des vorgeschlagenen Bewerbers 
gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem 
Muster der Anlage 15 beizufügen, dass er 
nicht Mitglied einer anderen als der den 
Wahlvorschlag einreichenden Partei ist, 
 

 d) die erforderliche Zahl von Unterstützungs-
unterschriften nebst Bescheinigungen des 
Wahlrechts der Unterzeichner (siehe B.7.), 
sofern der Kreiswahlvorschlag von mindes-
tens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
unterzeichnet sein muss. 
 

9. Die einzureichenden Unterlagen sind in Schrift-
form rechtzeitig vorzulegen. Die Schriftform ist 
dann gegeben, wenn die schriftlich einzureichen-
den Unterlagen persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sind und beim zuständigen Wahl-
organ im Original vorliegen. Die Schriftform ist 
durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 
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C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahl-

vorschlägen sowie Beseitigung von Mängeln 
 

 Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson zurück-
genommen werden, solange nicht über seine 
Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 
200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahl-
vorschlag kann auch von der Mehrheit der Unter-
zeichner durch eine von ihnen persönlich und 
handschriftlich vollzogene Erklärung zurückge-
nommen werden. 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 23. Juli 
2009, 18.00 Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag 
nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson und nur dann geändert werden, 
wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit 
verliert. Das Verfahren nach § 21 BWG braucht 
nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften 
nach den Punkten B.5. und B.6. bedarf es nicht. 
Nach der Entscheidung über die Zulassung des 
Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung ausge-
schlossen. 
 
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind 
etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag durch die 
Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben 
werden. 
 

Auskunft über Fragen, welche die Einreichung von 
Wahlvorschlägen betreffen, erteilt das Büro des Kreis-
wahlleiters. Dort sind auch die amtlich vorgeschriebe-
nen Vordrucke nach Anlage 14 (Unterstützungsunter-
schriften) sowie die weiteren Vordrucke nach Anlagen 
13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen kostenfrei erhältlich. Letztgenannte 
Vordrucke sind auch im Internetangebot des Landes-
wahlleiters unter www.wahlen.bayern.de abrufbar. 
 

Der Kreiswahlleiter 
Norbert Tessmer 

 
 

Stadt Coburg 
 

Amtliche Bekanntmachung 

Amtliche Bekanntmachung über die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfes mit 
integriertem Grünordnungsplan Nr. 103 20 d 1/1 
vom 11.02.2009 für das Gebiet zwischen der 
Staatsstraße St 2205 und dem Hochwasserrück-
haltebecken Goldbergsee 
 
Die Stadt Coburg gibt hiermit gemäß § 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) bekannt, dass der oben näher 
bezeichnete, vom Stadtrat gebilligte Bebauungsplan-
Entwurf mit Begründung und Umweltbericht sowie den 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen in der Zeit vom 
 

17. März 2009 bis 17. April 2009 

während folgender Zeiten im Stadtbauamt / Stadtpla-
nung, Ämtergebäude, Steingasse 18, Zimmer-Nr. 223, 
öffentlich ausliegt: 
 
Montag bis Donnerstag von  08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und Freitag von  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 

Coburg, 03.03.2009 
Stadt Coburg 

Hans-Heinrich Ulmann 
3. Bürgermeister 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 

Bauleitplanung in Coburg 

Bekanntmachung der Genehmigung der 1. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Coburg vom 20.06.2007 zwischen Marschberg, 
Weichengereuth und Melchior-Franck-Straße 
 
Die Regierung von Oberfranken hat mit Bescheid, Nr. 
34-4621 m-1/08 vom 16.02.2009, die 1. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Coburg vom 
20.06.2007 zwischen Marschberg, Weichengereuth 
und Melchior-Franck-Straße genehmigt. 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß 
§ 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
Der Flächennutzungsplan, die Begründung mit Um-
weltbericht sowie die zusammenfassende Erklärung 
wird ab Freitag, den 06. März 2009, zu jedermanns 
Einsicht im Stadtbauamt / Stadtplanung, Ämter-
gebäude, Steingasse 18, Zimmer 219 während folgen-
der Dienstzeiten bereitgehalten: 
 
Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraus-
setzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hinge-
wiesen (§ 215 Abs. 1 BauGB): 
 
„Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplanes und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind.“ 
 

Coburg, 03.03.2009 
Stadt Coburg 

Hans-Heinrich Ulmann 
3. Bürgermeister 

 



Coburger Amtsblatt Nr. 8 vom 06.03.2009 Seite 30 
 

 

Landratsamt Coburg 
 

7. Sitzung des Kreistages des 
Landkreises Coburg 

am Donnerstag, 12.03.2009 - 13.00 Uhr – im 
Landratsamt Coburg, Lauterer Straße 60, 96450 
Coburg (Sitzungssaal E 30) 
 

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
 

1. Eröffnung der Sitzung 
 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit des Kreis-
tages 
 

4. Genehmigung der Niederschrift über die 5. Sit-
zung des Kreistages am 19.11.2008 und über 
die 6. Sitzung des Kreistages am 18.12.2008 
 

5. Sachstandsbericht über den Vollzug der Be-
schlüsse aus der letzten Kreistagssitzung 
 

6. Bekanntgabe der vom Landrat aufgrund des Art. 
34 Abs. 3 LKrO seit der letzten Sitzung getroffe-
nen dringlichen Anordnungen und der zwischen-
zeitlich besorgten unaufschiebbaren Geschäfte 
 

7. Sonstige amtliche Mitteilungen 
 

 Berichterstatter zu 1. bis 7.: Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Feststellung der Jahresrechnung 2007 des Land-
kreises Coburg 
 
Berichterstatter: Kreisrat Günter Seiler, 
Vorsitzender d. Rechnungsprüfungsausschusses 
 

9. Investitionsprogramm 2008 - 2012 des Land-
kreises Coburg 
 
Berichterstatter: VOAR Gerhard Lehrfeld 
 

10. Beratung des Haushaltsplanes 2009 (Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalt) und der Haus-
haltssatzung 2009 
 
Berichterstatter: VOAR Gerhard Lehrfeld 
 

11. Konjunkturprogramm II der Bundesregierung; 
Förderung der Schulinfrastruktur 
 
Berichterstatter: Vorsitzender, VOAR Lehrfeld 
 

12. Antrag des Kreisrats Jürgen W. Heike auf Ent-
lassung aus dem Amt; 
Beschlussfassung über das Vorliegen eines 
wichtigen Grundes i. S. d. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 
und 3 LKrO 
 
Berichterstatter: Vorsitzender, 
  VA Thomas Feulner 
 

13. Anfragen 
 

Coburg, 04.03.2009 
Landratsamt Coburg 

Michael Busch 
Landrat 
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